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Die Vorschriften ÖVE-E 70/1964 und ÖVE-E 71/1964 wurden mit der Ver
ordnung des Bundesministeriums für Bauten und Technik vom 22. März 
1967 über die Sicherheit und den störungsfreien Betrieb elektrischer 
Betriebsmittel und Anlagen (2. Durchführungsverordnung zum Elektro
technikgesetz, BGBl. Nr. 135/1967) in den Anhang A aufgenommen 
und mit Wirkung vom 14. Apr i l 1967 in Kraft gesetzt. 
Es wurde der Nachtrag ÖVE-E 70 a/E 71 a/1969 mit der 3. Durchführungs
verordnung, der Nachtrag ÖVE-E 70 b/E 71 b/1976 mit der 7. Durchfüh
rungsverordnung und der Nachtrag ÖVE-E 70 c/E 71 c/1978 mit der 
8. Durchführungsverordnung in Abänderung der 2. Durchführungsver
ordnung in den Anhang A aufgenommen und gemäß dem in den Bun
desgesetzblättern angegebenen Datum in Kraft gesetzt. 
In das vorliegende Vorschriftenheft wurden die Nachträge ÖVE-E 70 a/ 
E 71 a/1969, ÖVE-E 70 b/E 71 b/1976 und ÖVE-E 70 c/E 71 c/1978 einge
arbeitet. Es stellt somit die letzte gült ige Fassung der Vorschriften 
ÖVE-E 70/E 71 dar. 

Die Einhaltung dieser Vorschriften wird durch das @ ) - und/oder ( E X ) -
Zeichen bestätigt. Das ÖVE-Beschaffenheitszeichen kann verliehen 
werden, wenn auch sämtliche anderen Vorschriften, die sich auf dieses 
Betriebsmittel beziehen, eingehalten werden. Das ÖVE-Beschaffenheits
zeichen wird nach erfolgreich abgelegter Prüfung bei einer dafür auto
risierten österreichischen Prüfanstalt vom Österreichischen Verband für 
Elektrotechnik, Sektion Sicherheitszeichen, verliehen, der durch den 
Bescheid ZI. 133.671-111-18/61 des Bundesministeriums für Handel und 
Wiederaufbau mit der Ausgabe des ÖVE-Beschaffenheitszeichens be
auftragt worden ist. 
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Zur Beachtung! 

Die in den folgenden Paragraphen links von dem senkrechten Strich 
stehenden Bestimmungen gelten nur für ÖVE-E 70, die rechts stehenden 
Bestimmungen gelten nur für ÖVE-E 71. Bestehen für ÖVE-E 70 oder 
ÖVE-E 71 keine Bestimmungen, so ist an Stelle der Bestimmung das 
Zeichen ,, —" angegeben. Bestimmungen, die für ÖVE-E 70 und ÖVE-E 71 
gemeinsam gelten, sind über beide Spalten gedruckt; in diesem Falle 
fehlt der senkrechte Trennstr ich. 

ÖVE-E 70 Schlagwetterschutz ÖVE-E 71 Explosionsschutz 

V o r b e m e r k u n g 

In schlagwettergefährdeten Gru
benbauen dürfen nur solche elek
trische Betriebsmittel benützt wer
den, deren Typen vom Bundes
ministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie zugelassen sind. 

Für die Verwendung elektrischer 
Betriebsmittel in explosionsgefähr
deten Betriebsstätten und Lager
räumen ist noch ÖVE-E 65 ,,Er
richtung elektrischer Anlagen in 
explosionsgefährdeten Betriebs
räumen" zu beachten. 
In explosionsgefährdeten Betriebs
räumen dürfen nur solche elektri
sche Betriebsmittel benützt wer
den, die den durch Durchführungs
verordnung verbindlich erklärten 
Vorschriften entsprechen. 
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Allgemeines 
§ 1. Geltung 

1,1) Diese Vorschriften treten am 31. Dezember 1964 in Kraft. 

Sie gelten für Schlagwetter- und explosionsgeschützte elel<-
trische Betriebsmittel, deren Herstellung von diesem Zeitpunkt 
an begonnen wird. 

Schlagwetter- und explosionsgeschützte elektrische Betriebs
mittel, die bis zu diesem Zeitpunkt nach bisher geltenden, ein
schlägigen Bestimmungen hergestellt worden sind, dürfen 
auch weiterhin verwendet werden, wenn ihre Verwendung 
nicht die Sicherheit von Personen oder Sachen gefährdet oder 
wenn ihre Verwendung nicht durch eine geltende Vorschrift 
für unzulässig erklärt ist. 

Sofern ein Fabrikationsprogramm läuft, wird die Ausführung 
entsprechend den bisher geltenden, einschlägigen Bestim
mungen bis 30. Juni 1965 zugelassen. 

Soweit aus bestehenden Lagerbeständen von schlagwetter-
und explosionsgeschützten elektrischen Betriebsmitteln A n 
lagen errichtet werden, dürfen noch die hierfür bisher in Gel
tung gestandenen Vorschriften VDE 0170/IV.44 und VDE 0171/ 
IV.44 angewendet werden, vorausgesetzt, daß der Einbau 
dieser Schlagwetter- und explosionsgeschützten elektrischen 
Betriebsmittel in die Anlage bis spätestens 30. Juni 1965 in 
Angri f f genommen wird. 

A ls Ersatzteile an schon bestehenden Anlagen sind solche 
Erzeugnisse weiterhin benützbar, wenn dies nicht ausdrücklich 
durch andere Vorschriften verboten wird oder nicht die Sicher
heit von Personen oder Sachen gefährdet. 

1,2) Diese Vorschriften gelten für elektrische Betriebsmittel, die 

in schlagwettergefährdeten Gru 
benbauen 

in explosionsgefährdeten Räumen, 
in denen sich nach den örtlichen 
und betrieblichen Verhältnissen 
Gase oder Dämpfe, die mit Luft 
explosionsfähige Gemische bilden, 
in gefahrdrohender Menge an-

, sammeln können, 
im Gebiet der Republik Österreich verwendet werden. 
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1,3) Diese Vorschriften gelten 
(1) elektrische Betriebsmittel, die 
in Grubenbauen verwendet wer
den, in denen andere explosions
fähige Gemische als Schlagwetter 
auftreten; 

(2) Zündmaschinen, Zündma
schinenprüfgeräte, Minenprüfer, 
tragbare Grubenlampen, Schlag
wetteranzeiger, Beleuchtungsein
richtungen von Markscheiderge
räten. 
Für diese Geräte gelten besondere 
Bestimmungen. 

nicht für 
(1) elektrische Betriebsmittel, die 
in schlagwettergefährdeten Gru
benbauen verwendet werden; 

(2) behelfsmäßige Aufbauten zur 
Durchführung von Versuchen, die 
nur befristet bestehenbleiben und 
unter ständiger Überwachung 
durch besonders geschultes Per
sonal stehen; 

(3) 

1,4) 

1,5) 

(3) durch besonders geschultes 
Personal bediente: Analysengerä
te, Druckbügelregler und ähnliche 
Regeleinrichtungen der chemi
schen Betriebsüberwachung, Ver
suchsausführungen von Meßein
richtungen. 

Die Betriebsmittel sind in einem diesen Vorschriften ent
sprechenden Zustand zu erhalten. 

Außer den Bestimmungen dieser Vorschriften gelten alle ein
schlägigen in Kraft stehenden Vorschriften. Besonders sind 
die grundlegenden österreichischen Vorschriften der Fach
gebiete A und E zu beachten. 

§ § 2 . 

(Frei für Ergänzungen.) 


